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Protest des Gemeindekirchenrates gegen Errichtung eines Tanzlokals 
 
 

Die vielen in der Umgebung der Kirche befindlichen Vergnügungsstätten und die 
durch sie hervorgerufene Beeinträchtigung kirchlichen Lebens veranlassen den 
Gemeindekirchenrat zu folgendem Einspruch: 

 
 

 
(Aus „Berliner Volks-Zeitung“, Morgenausgabe vom 26.11.1926) 

 
 

 
 

(Akte Vorgänge zum Kirchengebäude 1920-1927) 
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Der Einspruch des Gemeindekirchenrates bleibt erfolglos. Der Polizeipräsident, 
Polizeiamt Charlottenburg, antwortet: 
 
„Berlin, den 9. Dezember 1926 
 
Auf das Schreiben vom 1. d. Mts. erwidere ich ergebenst, dass dem Lokalinhaber 
Klempt auf seinen Antrag vom 3. August d. Js. die Genehmigung zur Veranstaltung 
von öffentlichem Tanz in den Räumen des Lokals ‚Wilhelma‘ Rankestrasse 1 bereits 
am 19. Oktober 1926 erteilt worden ist, da ein polizeilicher Grund zur Ablehnung des 
Antrages nicht vorlag. 

In Vertretung: 
gez.. Freiherr von Zedlitz“ 

 
Was würde der damalige Gemeindekirchenrat wohl heute zum Treiben auf und um 
den Breitscheidplatz sagen? 


